
 

 

Bekanntmachung 
der Landeshauptstadt Hannover 

für die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
 

Ortsübliche Bekanntmachung 
gemäß § 74 Abs. 4 S. 2 VwVfG in der Fassung vom 29.03.2017 

 

Planfeststellungsverfahren für den Einbau eines Aufzugs und Brandschutzmaßnahmen 
in der Station Aegidientorplatz auf der Stadtbahnstrecke B-Süd und C-Ost in Hannover 

Mit Planfeststellungsbeschluss (Beschluss) der Niedersächsischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr (NLStBV) vom 28.01.2026 – 4140-30161-62 ist der Plan für den Einbau 
eines Aufzugs und Brandschutzmaßnahmen in der Station Aegidientorplatz auf der Stadtbahn-
strecke B-Süd und C-Ost in der Stadt Hannover gemäß den §§ 28 ff. des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (VwVfG) festgestellt worden. 

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung und eine 
Ausfertigung des festgestellten Plans kann gem. § 74 Abs. 4 S. 2 VwVfG in der Fassung vom 
29.03.2017 in der Zeit vom 

24.02.2026 bis 09.03.2026 (einschließlich) 
 
bei der Landeshauptstadt Hannover in der Eingangshalle der Bauverwaltung, Rudolf-Hille-
brecht-Platz 1, 30159 Hannover in der Zeit von montags bis freitags von 06:30 Uhr bis 18 Uhr 
neben der Pförtnerloge eingesehen werden. 
 
Eine Einsichtnahme in den Planfeststellungsbeschluss und die festgestellten Pläne ist wäh-
rend dieses Zeitraumes auch bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Dezernat 41 Planfeststellung, Göttinger Chaussee 76A, 30453 Hannover, nach vor-
heriger telefonischer Absprache unter +49 (511) 3034-01 möglich. 

Der Beschluss wurde den Beteiligten, über deren Äußerungen entschieden worden ist, zuge-
stellt. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den übrigen Betroffenen gegenüber 
als zugestellt gemäß § 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG in der Fassung vom 29.03.2017.  

Darüber hinaus können der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan (ungesie-
gelt) im o. g. Auslegungszeitraum auch auf der Internetseite der Niedersächsischen Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr unter https://planfeststellung.strassenbau.niedersach-
sen.de/overview eingesehen werden. Im Falle von Abweichungen ist der Inhalt der zur Ein-
sicht ausgelegten Unterlagen maßgeblich (§ 27a Abs. 1 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz 
in der Fassung vom 29.03.2017).  

 

Der Text dieser Bekanntmachung kann auf der Internetseite der NLStBV https://planfeststel-

lung.strassenbau.niedersachsen.de/overview und auch auf der Internetseite der Landeshaupt-

stadt Hannover (https://serviceportal.hannover-stadt.de/bekanntmachungen) eingesehen wer-

den.  

 

 
Hannover den 30.01.2026 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
 

 

Krämer 
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